
Ausrichtung von Hessischen Meisterschaften 
 
Für die standardmäßige Ausrichtung von Hessischen Meisterschaften ist von den 

Vereinen folgendes zu beachten. Benötigt werden: 

 

 

1. Eine Halle, die eine Verlegung von 12 Fechtbahnen ermöglicht 

Die Zahl der Bahnen wird nach Eingang der Meldungen ermittelt. Bahnen und Meldegeräte können beim 

HFV entliehen werden (s.u.). Die Bahnen sollten so verlegt sein, dass der Abstand zwischen den Bahnen (auf 

Kampfrichterseite) mindestens 2,5 Meter beträgt. 

Die Halle muss an den Turniertagen spätestens eine Stunde vor dem 1. Aufruf geöffnet werden. 

2. Räumlichkeiten zur Umkleide für die Sportler inkl. WC und Duschen, nach Geschlecht getrennt 

3. Nebenraum oder Hallenteil für TD mit 2-3 Tischen und Stromanschluss, Einblick in Wettkampfbereich 

4. Funktionierende Mikrofonanlage (Mikrofon im TD) 

5. Nebenraum mit Imbissmöglichkeit (Cafeteria) 

Im gesamten Wettkampfbereich und den Umkleiden ist der Konsum alkoholischer Getränke und das 

Rauchen untersagt. Im Sinne des gesundheitsbewussten Sports und als Vorbildfunktion für unsere 

Jugendlichen empfiehlt der Hessische Fechterverband, bei Sportveranstaltungen generell auf den Ausschank 
alkoholischer Getränke zu verzichten. 

6. Medizinische Betreuung 

Eine medizinische Erstversorgung sowie eine Alarmierungsmöglichkeit der Rettungsdienste (Handyempfang 

oder Hallentelefon) muss gewährleistet sein. Über gesonderte Auflagen durch die Kommunen bzw. 

Halleneigentümer hat sich der Ausrichter zu informieren. 

7. Personal für die Kontrolle der Masken / E-Westen 

Speziell die Kontrolle der Masken ist nur von qualifiziertem, volljährigem Personal durchzuführen. 

8. Stellen von Personal für Reparaturdienst während des Turniers an Fechtbahn und Meldegeräten 

Personal wird mit Kampfrichterquote gemäß HFV-Sportordnung verrechnet. 

9. Parkmöglichkeiten in ausreichender Anzahl 

10. Tribünenraum für Zuschauer oder ausreichender Bereich neben den Bahnen 

11. Siegerpodest 

(ggf. Sportkästen) 

 

 

Der ausrichtende Verein erhält für ein Turnierwochenende eine pauschale finanzielle Unterstützung in Höhe von 
350,- Euro. Außerdem wird das Meldegeld für 10 Starts in den Einzelwettbewerben erlassen. Weitere Kosten werden 

nicht durch den Verband erstattet. 

 

 

Verleih von Bahnen und Meldegeräten 

Die Kupferbahnen, Meldegeräte, Kamprichterausstattung (Uhren, Lehren, Gewichte 

etc.) und eine transportable Lautsprecheranlage können nach Rücksprache mit un-

serem Technischen Leiter in Offenbach abgeholt werden. Der Transport ist selbst zu 

organisieren. Die Transportkosten sind über die Unterstützungspauschale abgegol-

ten. 

 

Kontakt (bitte spätestens einen Monat vor der Veranstaltung anfragen): 

Hansjoachim Langenkamp – Blumenstraße 120 – 63069 Offenbach 

Tel.: 069/845566 – Fax: 069/83837278 – Email: info@fechtsport-langenkamp.de 
 


